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(54) STAPELBARER STUHL

(57) Die Erfindung betrifft einen stapelbaren Stuhl
mit einem Stuhlgestell, einer daran befestigten Sitzfläche
(6) und einer Rückenlehne (7), wobei das Stuhlgestell
auf beiden Seiten des Stuhles (1) jeweils ein zum Über-
einanderstapeln zweier Stühle geeignetes Seitenteil
(2,3) aufweist, wobei jedes Seitenteil (2,3) jeweils ein vor-
deres und ein hinteres Stuhlbein (8,10,9,11) aufweist,
wobei am jeweiligen Seitenteil (2,3) jeweils eine Quer-
strebe (20,21) als Stapelhilfe angeordnet.

Dabei ist vorgesehen, dass die jeweilige Querstrebe
(20,21) bügelförmig mit einem mittleren, geradlinigen Bü-
gelabschnitt (20a,21a) und je einem bogenförmigen Bü-
gelabschnitt (20b,20c,21b,21c) an den Enden des mitt-
leren Bügelabschnittes (20a,21a) ausgebildet und derart
nach außen gerichtet ist, dass beim Übereinandersta-
peln die beiden bügelförmigen Querstreben (20,21) des
oberen Stuhles (1A) die beiden Seitenteile (2,3) des un-
teren Stuhles (1B) umschließen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen stapelbaren Stuhl
mit einem Stuhlgestell, einer daran befestigten Sitzfläche
und einer Rückenlehne, wobei das Stuhlgestell auf bei-
den Seiten des Stuhls jeweils ein zum Übereinandersta-
peln zweier Stühle geeignetes Seitenteil aufweist, wobei
jedes Seitenteil jeweils ein vorderes und ein hinteres
Stuhlbein aufweist, wobei am jeweiligen Seitenteil je-
weils eine Querstrebe als Stapelhilfe angeordnet ist.
[0002] Stapelbare Stühle werden häufig als Reihen-
stühle zur Saalbestuhlung eingesetzt. Diese Stühle sind
vorzugsweise mit Verbindungselementen ausgerüstet,
um benachbarte Stühle mechanisch miteinander lösbar
zu verbinden. Solche Stühle werden als Reihenstühle
bezeichnet.
[0003] Aus FR 1 333 136 A ist ein stapelbarer Reihen-
stuhl dieser Art bekannt, wobei dieser Stuhl vier Stuhl-
beine aufweist, die an ihrem oberen Ende an einem Rah-
men befestigt sind, der eine Sitzfläche trägt, wobei dieser
Rahmen benachbart zu zwei von vorne nach hinten ge-
sehen in derselben Ebene gelegenen Beinen einen Auf-
nahmebereich zum Ineinandergreifen und Halten von
zwei Beinen eines benachbarten Stuhles begrenzt, die
sich von vorne nach hinten gesehen in der entgegenge-
setzten Ebene befinden. Das vordere und hintere Bein
einer Stuhlseite sind dabei bevorzugt einstückig ausge-
bildet und durch einen oberen bogenförmigen Armleh-
nenbereich miteinander verbunden. Dabei sind die Arm-
lehnenbereiche und die Beine so ausgebildet, dass zwei
bzw. mehrere Stühle übereinander gestapelt werden
können. Im übereinandergestapelten Zustand liegen die
korrespondierenden Armlehnenbereiche sowie Stuhl-
beine übereinander. Ein so gebildeter Stapel ist relativ
instabil, außerdem kann die Oberfläche der Armlehnen-
bereiche und der Stuhlbeine durch das Stapeln und Ent-
stapeln leicht beschädigt werden, insbesondere wenn
diese aus Metall mit einer Oberflächenbeschichtung be-
stehen.
[0004] Ein stapelbarer Stuhl mit den Merkmalen des
Oberbegriffes des Patentanspruches 1 ist aus EP 1 949
819 A bekannt. Dieser Stuhl weist zwischen den beiden
Stuhlbeinen jedes Seitenteiles eine Funktionsleiste mit
einem ersten Verbindungselement an einer Seite des
Stuhles und einem formmäßig in das erste Verbindungs-
element passenden zweiten Verbindungselement an der
anderen Seite des Stuhles auf, wobei die Funktionsleiste
jeweils als U-förmige, seitlich zurückstehende Gestell-
stapelstütze mit einem integrierten, seitlich abstehenden
Verbindungselement ausgebildet ist. Diese Funktions-
leiste dient einerseits zum mechanischen Verbinden be-
nachbarter Stühle und andererseits als Stapelhilfe. Beim
Übereinanderstapeln liegt der jeweils obere Stuhl mit ei-
ner vorderen und hinteren Gestellstrebe, welche sich un-
mittelbar unter der Sitzfläche befinden und quer und
oberhalb zu den Funktionsleisten angeordnet sind, auf
den Funktionsleisten auf. Dabei ist der Abstand zwischen
den Gestellstreben und den Funktionsleisten so gewählt,

dass im übereinandergestapelten Zustand die sonstigen
Gestellelemente von zwei übereinandergestapelten
Stühlen nicht in Kontakt sind. Hinsichtlich der Stapelsta-
bilität ist auch dieser Stuhl noch verbesserungswürdig,
außerdem ist die Herstellung der speziell gestalteten
Funktionsleisten aufwendig und das optische Erschei-
nungsbild derselben ist gewöhnungsbedürftig.
[0005] Aus DE 10 2006 008 133 A1 ist ein weiterer
stapelbarer Reihenstuhl bekannt. Dieser Stuhl weist an
jeder Seite jeweils eine bügelförmig nach innen und un-
ten gerichtete Querstrebe als Stapelhilfe auf, welche
beim Übereinanderstapeln zweier Stühle in einen Frei-
raum zwischen der Sitzfläche und dem zugeordneten
Seitenteil eintaucht, bis sie auf zwei Querstreben des
Sitzteiles aufliegt. Dabei ist die Breite des Freiraumes so
bemessen, dass die bügelförmige Querstrebe einerseits
an der Sitzfläche und andererseits am Seitenteil anliegt
und damit einen stabilen Stuhlstapel gewährleistet. Fer-
ner weist der Stuhl an jedem Seitenteil ein bügelförmiges,
nach außen gerichtetes Verbindungselement auf, wobei
die Verbindungselemente komplementär zueinander
ausgebildet sind, um zwei benachbarte Stühle zur Bil-
dung einer festen Stuhlreihe seitlich miteinander verbin-
den zu können.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, einen stapelbaren
Stuhl so weiterzuentwickeln, dass mit möglichst gerin-
gem Aufwand ein einfaches, aber stabiles Stapeln einer
Mehrzahl von Stühlen gewährleistet ist.
[0007] Diese Aufgabe wird bei einem Stuhl der ein-
gangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst,
dass die jeweilige Querstrebe bügelförmig mit einem
mittleren, geradlinigen Bügelabschnitt und je einem bo-
genförmigen Bügelabschnitt an den Enden des mittleren
Bügelabschnittes ausgebildet und derart nach außen ge-
richtet ist, dass beim Übereinanderstapeln die beiden bü-
gelförmigen Querstreben des oberen Stuhles die beiden
Seitenteile des unteren Stuhles umschließen.
[0008] Erfindungsgemäß ist somit an jedem Seitenteil
eine Querstrebe vorgesehen, die bügelförmig nach au-
ßen gerichtet ist, also von oben gesehen sich weiter nach
außen erstreckt als das Seitenteil. Beim Übereinander-
stapeln zweier Stühle umgreifen bzw. umschließen da-
durch die beiden bogenförmigen Bügelabschnitte der je-
weiligen Querstreben des oberen Stuhles die beiden Sei-
tenteile des unteren Stuhles. Dadurch entsteht ein sehr
stabiler Stuhlstapel, trotzdem ist das Stapeln und Ent-
stapeln sehr einfach. Die jeweilige Querstrebe ist sehr
einfach herstellbar und bietet zudem ein optisch anspre-
chendes Erscheinungsbild.
[0009] In besonders bevorzugter Ausgestaltung ist
vorgesehen, dass jedes Seitenteil oberhalb der Quer-
strebe eine bügelförmig nach außen gerichtete obere
Querstrebe als Stapelstütze aufweist. Diese obere und
damit gegenüber der Querstrebe kürzere Querstrebe
dient als Stapelstütze, d.h. der jeweils obere Stuhl liegt
mit seiner jeweiligen Querstrebe bzw. dem mittleren Bü-
gelabschnitt auf der oberen Querstrebe des unteren
Stuhles auf. Bei geeigneter Wahl des vertikalen Abstan-
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des zwischen der Querstrebe und der oberen Querstrebe
ist gewährleistet, dass übereinandergestapelte Stühle
sich im Wesentlichen nur im Bereich der Querstreben
berühren, so dass Oberflächenbeschädigungen an den
Stuhlgestellen sicher vermieden werden.
[0010] Der insoweit beschriebene Stuhl kann ein Stuhl
mit oder ohne Armlehnen sein. Wenn keine Armlehnen
vorhanden sind, ist die wenigstens eine Querstrebe zwi-
schen den Stuhlbeinen jedes Seitenteiles angeordnet.
[0011] Bevorzugt ist vorgesehen, dass jedes Seitenteil
eine Armlehne mit einem Auflagesteg aufweist, welcher
beidendseitig in einen nach unten gerichteten Tragsteg
übergeht. Bei dieser Ausgestaltung ist dann bevorzugt
vorgesehen, dass die jeweilige Querstrebe zwischen den
beiden Tragstegen angeordnet ist.
[0012] Dabei ist vorteilhaft vorgesehen, dass die bei-
den Tragstege in das jeweilige vordere oder hintere
Stuhlbein übergehen.
[0013] Herstellungtstechnisch bevorzugt ist weiterhin
vorgesehen, dass die Armlehne jedes Seitenteiles ein-
stückig mit dem jeweiligen vorderen und hinteren Stuhl-
bein ausgebildet ist. Das jeweilige Seitenteil kann dann
z.B. durch Biegen aus einem Metallrohr hergestellt wer-
den.
[0014] Um das Übereinanderstapeln auf einfache Wei-
se zu ermöglichen, ist vorgesehen, dass der Abstand
zwischen dem vorderen und dem hinteren Stuhlbein je-
des Seitenteiles von oben nach unten zunimmt.
[0015] Schließlich ist ganz besonders bevorzugt vor-
gesehen, dass der Stuhl zur Bildung einer Stuhlreihe
beidseitig mit einem weiteren Stuhl lösbar verbindbar ist.
Dazu kann das Stuhlgestell etwa so gestaltet sein, wie
dies grundsätzlich aus FR 1 333 136 A bekannt ist.
[0016] Die Erfindung ist nachstehend anhand der
Zeichnungen beispielhaft näher erläutert. Diese zeigen
in

Fig. 1 einen stapelbaren Stuhl in perspektivischer
Ansicht von vorne links,

Fig. 2 den Stuhl in perspektivischer Darstellung von
vorne rechts,

Fig. 3 den Stuhl von oben,

Fig. 4 den Stuhl von der Seite,

Fig. 5 den Stuhl von vorne,

Fig. 6 zwei Stühle beim Übereinanderstapeln in per-
spektivischer Darstellung,

Fig. 7 die übereinandergestapelten Stühle in pers-
pektivischer Darstellung,

Fig. 8 die übereinandergestapelten Stühle in einer
anderen perspektivischen Darstellung und in

Fig. 9 die beiden übereinandergestapelten Stühle in
Seitenansicht.

[0017] Ein stapelbarer Stuhl ist in den Zeichnungen
allgemein mit 1 bezeichnet. Dieser Stuhl 1 weist ein
Stuhlgestell mit zwei Seitenteilen 2, 3 auf, wobei die bei-
den Seitenteile 2, 3 über eine vordere Sitzstrebe 4 und
eine hintere Sitzstrebe 5 miteinander verbunden, zum
Beispiel verschweißt oder verschraubt, sind. Am Stuhl-
gestell, beim Ausführungsbeispiel an den beiden Sitz-
streben 4 und 5, ist eine Sitzfläche 6 mit einer Rücken-
lehne 7 befestigt. Die Sitzfläche 6 und die Rückenlehne
7 sind vorzugsweise einstückig ausgebildet.
[0018] Jedes Seitenteil 2, 3 weist jeweils ein vorderes
Stuhlbein 8, 9 und ein hinteres Stuhlbein 10, 11 auf. Da
der in den Figuren dargestellte Stuhl 1 ein Stuhl mit Arm-
lehnen ist, ist beim Ausführungsbeispiel vorgesehen,
dass jedes Seitenteil 2, 3 eine Armlehne 12, 13 mit einem
Auflagesteg 14, 15 aufweist, wobei jeder Auflagesteg 14,
15 beidendseitig in einen nach unten gerichteten Trag-
steg 16, 17 bzw. 18, 19 übergeht. Dabei ist beim Aus-
führungsbeispiel vorgesehen, dass die beiden Tragstege
16, 18 bzw. 17, 19 in das jeweilige vordere Stuhlbein 8,
9 bzw. das jeweilige hintere Stuhlbein 10, 11 übergehen.
Vorzugsweise ist dabei die Armlehne 12, 13 jedes Sei-
tenteiles 2, 3 einstückig mit dem jeweiligen vorderen und
hinteren Stuhlbein 8, 10 bzw. 9, 11 ausgebildet. Jedes
Seitenteil 2, 3 kann dazu zum Beispiel aus einem Metall-
rohr entsprechend gebogen werden.
[0019] Dabei sind die beiden Seitenteile 2, 3 erkennbar
so gestaltet, dass sie ein Übereinanderstapeln zweier
identischer Stühle 1 ermöglichen. Dazu sind sowohl die
Tragstege 16, 17 bzw. 18, 19 als auch die Stuhlbeine 8,
10 bzw. 9, 11 von oben nach unten schräg nach außen
verlaufend angeordnet, d.h. der Abstand zwischen dem
vorderen Stuhlbein 8 bzw. 9 und dem zugeordneten hin-
teren Stuhlbein 10 bzw. 11 nimmt von oben nach unten
zu.
[0020] Wesentlich für den Stuhl 1 ist nun, dass am je-
weiligen Seitenteil 2, 3 jeweils wenigstens eine Querstre-
be 20, 21 als Stapelhilfe angeordnet ist. Dabei ist die
jeweilige Querstrebe 20, 21 bügelförmig mit einem mitt-
leren, geradlinigen Bügelabschnitt 20a, 21a und je einem
bogenförmigen Bügelabschnitt 20b, 20c, 21b, 21c an den
Enden des mittleren Bügelabschnittes 20a, 21a ausge-
bildet, wobei die bogenförmigen Bügelabschnitte 20b,
20c, 21b, 21c am jeweiligen Seitenteil 2, 3 befestigt sind.
Dabei ist die jeweilige bügelförmige Querstrebe 20, 21
derart nach außen gerichtet, dass beim Übereinander-
stapeln die beiden bügelförmigen Querstreben 20, 21
bzw. die jeweiligen bogenförmigen Bügelabschnitte 20b,
20c, 21b, 21c des oberen Stuhles 1A (Fig. 6 bis 9) die
beiden Seitenteile 2, 3 des unteren Stuhles 1B umschlie-
ßen. Dazu erstrecken sich die beiden bügelförmigen
Querstreben 20, 21 über die Außenränder der Seitenteile
2 und 3 nach außen, wie am besten aus Fig. 3 erkennbar
ist.
[0021] Wie im Ausführungsbeispiel dargestellt, weist
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jedes Seitenteil 2, 3 vorzugsweise oberhalb der jeweili-
gen Querstrebe 20, 21 eine bügelförmig nach außen ge-
richtete obere Querstrebe 22, 23 als Stapelstütze auf.
Wenn ein Stuhl 1A von oben auf einen Stuhl 1B aufge-
stapelt werden soll, befinden sich die beiden Stühle 1A
und 1B beim Übereinanderstapeln zunächst in einer Po-
sition gemäß Fig. 6. In dieser Position befinden sich die
beiden Querstreben 20, 21 des oberen Stuhles 1A noch
oberhalb der beiden Seitenteile 2, 3 des unteren Stuhles
1B. Beim Absenken des oberen Stuhles 1A umschließen
bzw. umgreifen die beiden Querstreben 20, 21 des obe-
ren Stuhles 1A den oberen Bereich der beiden Seitenteile
2, 3 des unteren Stuhles 1B, bis die beiden mittleren Bü-
gelabschnitten 20a, 21a der Querstreben 20, 21 des obe-
ren Stuhles 1A auf den beiden oberen Querstreben 22,
23 des unteren Stuhls 1B aufliegen. Dabei ist der verti-
kale Abstand zwischen der jeweiligen Querstrebe 20, 21
und der jeweiligen oberen Querstrebe 22, 23 so bemes-
sen, dass sich die Seitenteile 2, 3 der beiden Stühle 1A
und 1B abgesehen von den Querstreben 20, 21 und obe-
ren Querstreben 22, 23 nicht berühren. Der obere Stuhl
1A liegt somit im Wesentlichen nur mit seinen beiden
Querstreben 20, 21 auf den oberen Querstreben 22, 23
des unteren Stuhles 1B auf.
[0022] Alternativ können die beiden Querstreben 20,
21 und die optional vorhandenen beiden oberen Quer-
streben 22, 23 auch unterhalb der Sitzfläche 6 zwischen
den Stuhlbeinen 8, 10 bzw. 9, 11 angeordnet sein. Eine
solche Ausführungsform ist insbesondere dann vorge-
sehen, wenn der Stuhl 1 keine Armlehnen 12, 13 auf-
weist.
[0023] Der Stuhl 1 ist bevorzugt als Reihenstuhl aus-
gebildet, d.h. so gestaltet, dass er mit benachbarten
Stühlen 1 gleicher Bauart (mit oder ohne Armlehnen 12,
13) mechanisch lösbar verbunden werden kann, um ins-
besondere zur Saalbestuhlung eine stabile, unverrück-
bare Stuhlreihe zu bilden. Dazu ist, wie am besten aus
Fig. 3 hervorgeht, zwischen den Rändern der Sitzfläche
6 und den beiden Seitenteilen 2, 3 jeweils ein Freiraum
24, 25 vorgesehen. Dazu sind die vordere Sitzstrebe 4
und die hintere Sitzstrebe 5 länger ausgebildet als die
Breite der Sitzfläche 6. Außerdem sind die Enden 4a, 4b
der vorderen Sitzstrebe 4 und die Enden 5a, 5b der hin-
teren Sitzstrebe 5 von oben gesehen versetzt bzw. kom-
plementär zueinander bogenförmig gestaltet, so dass ein
Stuhl 1 zum Beispiel mit seinem linken Seitenteil 3 von
oben in den Freiraum 24 eines benachbarten Stuhles 1
eingefädelt werden kann oder umgekehrt, d.h. ein Stuhl
1 mit seinem rechten Seitenteil 2 von oben in den Frei-
raum 25 eines benachbarten Stuhles 1.

Bezugszeichenliste:

[0024]

1 Stuhl
1A Stuhl
1B Stuhl

2, 3 Seitenteil
4 Vordere Sitzstrebe
4a Ende
4b Ende
5 Hintere Sitzstrebe
5a Ende
5b Ende
6 Sitzfläche
7 Rückenlehne
8, 9 Vorderes Stuhlbein
10, 11 Hinteres Stuhlbein
12, 13 Armlehne
14, 15 Auflagesteg
16, 17, 18, 19 Tragsteg
20 Bügelförmige Querstrebe
20a, 20b, 20c Bügelabschnitt
21 Bügelförmige Querstrebe
21a, 21b, 21c Bügelabschnitt
22, 23 Obere Querstrebe
24, 25 Freiraum

Patentansprüche

1. Stapelbarer Stuhl mit einem Stuhlgestell, einer dar-
an befestigten Sitzfläche (6) und einer Rückenlehne
(7), wobei das Stuhlgestell auf beiden Seiten des
Stuhles (1) jeweils ein zum Übereinanderstapeln
zweier Stühle geeignetes Seitenteil (2,3) aufweist,
wobei jedes Seitenteil (2,3) jeweils ein vorderes und
ein hinteres Stuhlbein (8,10,9,11) aufweist, wobei
am jeweiligen Seitenteil (2,3) jeweils eine Querstre-
be (20,21) als Stapelhilfe angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die jeweilige Querstrebe (20,21) bügelförmig
mit einem mittleren, geradlinigen Bügelabschnitt
(20a,21a) und je einem bogenförmigen Bügelab-
schnitt (20b, 20c,21b,21c) an den Enden des mittle-
ren Bügelabschnittes (20a,21a) ausgebildet und
derart nach außen gerichtet ist, dass beim Überein-
anderstapeln die beiden bügelförmigen Querstre-
ben (20,21) des oberen Stuhles (1A) die beiden Sei-
tenteile (2,3) des unteren Stuhles (1B) umschließen.

2. Stuhl nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass jedes Seitenteil (2,3) oberhalb der Querstrebe
(20,21) eine bügelförmig nach außen gerichtete obe-
re Querstrebe (22,23) als Stapelstütze aufweist.

3. Stuhl nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass jedes Seitenteil (2,3) eine Armlehne (12,13)
mit einem Auflagesteg (14,15) aufweist, welcher bei-
dendseitig in einen nach unten gerichteten Tragsteg
(16,17, 18,19) übergeht.

4. Stuhl nach Anspruch 3,

5 6 



EP 3 449 770 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dadurch gekennzeichnet,
dass die jeweilige Querstrebe (20,21) zwischen den
beiden Tragstegen (16,17, 18,19) angeordnet ist.

5. Stuhl nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden Tragstege (16,17,18,19) in das je-
weilige vordere oder hintere Stuhlbein (8,9,10,11)
übergehen.

6. Stuhl nach Anspruch 3, 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Armlehne (12,13) jedes Seitenteiles (2,3)
einstückig mit dem jeweiligen vorderen und hinteren
Stuhlbein (8,9,10,11) ausgebildet ist.

7. Stuhl nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Abstand zwischen dem vorderen und dem
hinteren Stuhlbein (8,10,9,11) jedes Seitenteiles
(2,3) von oben nach unten zunimmt.

8. Stuhl nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass dieser zur Bildung einer Stuhlreihe beidseitig
mit einem weiteren Stuhl lösbar verbindbar ist.

7 8 
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